
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/3/22 89/18/0046
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1991

Index

L87909 Straßenverkehr Geschwindigkeitsbeschränkung Nachtfahrverbot

Wien

001 Verwaltungsrecht allgemein

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

PauschV Mag Wr Entfernung Aufbewahrung von Fahrzeugen 1978 §1;

StVO 1960 §89a Abs7;

StVO 1960 §89a Abs7a;

VwRallg;

Rechtssatz

Aus dem Zusammenhalt von § 89 a Abs 7 und § 89 a Abs 7 a StVO ergibt sich, daß bei Vorliegen einer Verordnung iSd §

89 a Abs 7 a StVO (ausschließlich) der Ersatz der in dieser V vorgesehenen Kosten vorzuschreiben ist.
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